
2025 als Bundesrats-Drucksache veröffentlicht wur-
de (BR-Drs 424/25). Das Gesetz soll noch im Laufe 
des Jahres im Bundestag verabschiedet werden. Die-
ser Gesetzentwurf ist inhaltlich gegenüber dem Ent-
wurf aus der vorangehenden Legislaturperiode weit-
gehend unverändert geblieben, sodass auf die Aus-
führungen aus Oktober 2024 verwiesen werden kann.
 
Das Gesetz tritt grundsätzlich am Tag nach seiner 
Verkündung in Kraft. Abweichend hiervon sollen die 
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Aktuelles zum Rechnungszins regulierter Pensionskassen
Seit Jahren hat sich der Kapitalmarktzins zurück ent-
wickelt, um sich schließlich an der bzw. um die Null-
linie zu etablieren. Die umfangreichen staatlichen 
Kreditaufnahmen, die der Pandemie-Bekämpfung 
geschuldet sind, werden das Zinsniveau perspekti-
visch noch eine lange Zeit auf diesem niedrigen Ni-
veau belassen. Vor diesem Hintergrund haben sich
auch Auswirkungen hinsichtlich der Beurteilung des
Rechnungszinses von i. S. v. § 233 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes (VAG) regulierten Pensi-
onskassen ergeben. Für regulierte Pensionskassen
findet die Deckungsrückstellungsverordnung

(DeckRV) keine Anwendung. Damit sind auch die
Bestimmungen der DeckRV zum sog. Höchstrech-
nungszins (HRZ) für regulierte Pensionskassen
nicht einschlägig. Allerdings hat die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in den ver-
gangenen Jahren den HRZ enger in ihre Aufsichts-
praxis für regulierte Pensionskassen einbezogen.
So hat die BaFin bereits 2020 sehr kritisch die etwa-
ige Schließungsnotwendigkeit von Tarifen mit einem
Rechnungszins oberhalb des derzeit noch geltenden
HRZ von 0,9 % hinterfragt. Nachdem der HRZ zwi-
schenzeitlich durch Verordnung des Bundesfinanz-
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der Ausgleichsberechtigten zwecks Besicherung ih-
res durch den Versorgungsausgleich erworbenen
Anrechts zuzuordnen, und zwar in einem Verhältnis,
das dem Quotienten zwischen dem Ausgleichswert
und dem gesamten Wert des Anrechts entspricht
(Rz. 18). Für die Übertragung des anteiligen Insol-
venzschutzes ist ein den Ehezeitanteil besicherndes
Deckungskapital in dem Umfang zugrunde zu legen,
in dem es zum Ende der Ehezeit tatsächlich gebildet
war (Rz. 19).

4. Versorgungsausgleich nach Tod eines Ehe-
gatten (§ 31 VersAusglG)
Verstirbt der Ehegatte mit den insgesamt höheren
ehezeitlichen Anrechten nach Rechtskraft der Schei-
dung, aber vor Rechtskraft der Entscheidung über
den Versorgungsausgleich, kann der andere Ehe-
gatte sein Recht auf Wertausgleich gegen die Erben
geltend machen. Dies ergibt sich aus § 31 Abs. 1
Satz 1 VersAusglG.

Nach dem BGH-Beschluss vom 27.01.2021 (XII
ZB 336/20) setzt die Anwendung des § 31 Vers-
AusglG nicht voraus, dass der Tod eines Ehegatten 
zu einem Zeitpunkt eintritt, zu dem das Verfahren
über den Versorgungsausgleich bereits anhängig
ist. In dem vom BGH entschiedenen Fall hatte der
Ehemann (Ehezeit vom 01.07.1983 bis zum
30.04.2014) ein Anrecht aus einer Direktzusage er-
worben und verstarb im Jahr 2015 nach rechtskräfti-
ger Ehescheidung. Da die Ehefrau wegen der Schei-
dung keinen Anspruch auf Witwenrente mehr hatte,
löste der Versorgungsträger die Pensionsrückstel-
lung zum 31.12.2015 auf. Erst im Juli beantragte die
Ehefrau (Österreicherin) die Durchführung des Ver-
sorgungsausgleichs nach deutschem Recht (Art. 17
Abs.4 S. 2 EGBGB). Darauf wurde eine interne Tei-
lung auf der Grundlage eines Kapitalwerts von ca.
1,5 Mio. EUR, bezogen auf das Ehezeitende durch-
geführt.

Ein solcher nachträglicher Ausgleich ist nach An-
sicht des BGH nicht durch den Grundsatz, dass nur
solche Anrechte ausgeglichen werden können, die
im Zeitpunkt der letzten tatrichterlichen Entschei-
dung noch vorhanden sind, ausgeschlossen, da in
§ 31 VersAusglG eine gesetzliche Ausnahme von
diesem Grundsatz liege. Für die Durchführung des
Versorgungsausgleichs würden die auszugleichen-
den Anrechte des Verstorbenen als fortbestehend
fingiert. Die Auflösung einer wegen der Versorgungs-
ansprüche gebildeten handelsbilanziellen Rückstel-
lung durch den Versorgungsträger berührte den
Anspruch auf Ausgleich des Anrechts nicht (Rz. 19).

Als Konsequenz aus dieser Entscheidung ergibt sich
für solche Konstellationen, dass der Versorgungsträ-
ger nach Auflösung der Pensionsrückstellung wegen
Wegfalls der Pensionsverpflichtung eine Rückstel-
lung für ungewisse Verbindlichkeiten bilden muss,
obwohl kein Versorgungsausgleichsverfahren ein-
geleitet ist.

5. Anrechnung von Teilungskosten bei inter-
ner Teilung (§ 13 VersAusglG)
In dem BGH-Beschluss vom 10.02.2021 (XII ZB
284/19) ging es um die Teilungskostenregelung der
Volkswagen AG (VW). Nach der Regelung bei VW
sind 3 % des Kapitalwerts des Ehezeitanteils –
höchstens aber 3 % der zweifachen jährlichen BBG
nach §§ 159,160 SGB VI – zu veranschlagen und
vom Ehezeitanteil abzuziehen. Dies führte in dem
streitigen Fall zu einem Teilungskostenabzug in
Höhe des Höchstbetrags von 4.284 EUR (= 0,03 x
71.400 x 2) zum Ehezeitende 30.09.2014. Für den
Teilungskostenabzug berücksichtigte das Amtsge-
richt nur einen Betrag von 500 EUR und das Be-
schwerdegericht nur den vom Versorgungswerk als
tatsächliche Stückkosten ermittelten Betrag von
1.260 EUR.

Der BGH hat hier den Kostenansatz in Höhe des
Höchstbetrags von 4.284 EUR gebilligt.

Im Anschluss an seine Beschlüsse vom 18.03.2015
(XII ZB 74/12 und vom 25.03.2015 (XII ZB 156/12)
(siehe hierzu IACA-Kurzinformationen 2015 S. 9)
hält er daran fest, dass ein pauschalierter Teilungs-
kostenansatz mit Begrenzung auf einen Höchstbe-
trag von 500 EUR grds. als angemessen anzusehen
ist, aber andererseits der Höchstbetrag erheblich
über den tatsächlichen Stückkosten liegen darf,
wenn der Versorgungsträger dem Gericht nachwei-
sen kann, dass der pauschalierte Kostenabzug in
Höhe von 2 - 3 % des ehezeitbezogenen Kapital-
werts lediglich zu einer vollständigen Umlage der
Kosten sämtlicher zu erwartender Teilungsfälle,
nicht aber zu einer Bereicherung des Versorgungs-
trägers führt (Rz. 13). Der Arbeitgeber darf bei der
Auswahl der Pauschalierungsmethode die sozial-
politischen Zielsetzungen der betrieblichen Alters-
versorgung in den Blick nehmen und verhindern,
dass kleinere Versorgungsanrechte im Falle einer
Scheidung des Arbeitnehmers durch den Ansatz von
Teilungskosten weitgehend aufgezehrt werden.
Deshalb muss er beim Kostenansatz mit einer
Prozentpauschale auch keinen Mindestbetrag
festlegen, um die Belastung höherer Anrechte zu
reduzieren.
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Zweites Betriebsrentenstärkungsgesetz – Update

In der letzten Ausgabe der IACA Kurzinformationen 
aus Oktober 2024 hatten wir über die Inhalte des Re-
ferentenentwurfs zum Zweiten Betriebsrentenstär-
kungsgesetz berichtet. 

Nachdem das Gesetzgebungsverfahren durch den 
Bruch der Ampel-Koalition und das darauffolgende 
vorzeitige Ende der Legislaturperiode nicht fortge-
führt werden konnte, hat das Kabinett einen neuen 
Gesetzentwurf beschlossen, der Anfang September 

Oktober 2025
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Mit einer Änderung von § 6 BetrAVG durch das als 
Entwurf vom 05.09.2025 vorliegende Zweite Gesetz 
zur Stärkung der betrieblichen Altersversorgung und 
zur Änderung anderer Gesetze (BR-Drs. 424/25) will 
der Gesetzgeber für Klarheit sorgen. 

Voraussichtlich ab dem 01.01.2027 soll in  
§ 6 BetrAVG für den Bezug einer vorzeitigen Alters-
rente das Erfordernis entfallen, die Altersrente aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung müsse als 
Vollrente in Anspruch genommen werden. Somit 
könnte der Arbeitnehmer eine Betriebsrente bereits 
parallel zum Bezug einer Teilrente aus der gesetzli-
chen Rentenversicherung und weiterer Beschäfti-
gung verlangen. Allerdings besteht der entsprechen-
de Anspruch des Arbeitnehmers – wie bisher – nur 
nach Erfüllung der Wartezeit und sonstiger Leis-
tungsvoraussetzungen aus der Versorgungszusage. 

Zu den „sonstigen Leistungsvoraussetzungen“ ge-
hört u. a. auch das Ausscheiden aus dem Arbeitsver-
hältnis – eine Bedingung, die in vielen Versorgungs-
zusagen enthalten ist. Laut Gesetzesbegründung  
(S. 33) bleibt „die in der Praxis häufig genutzte Mög-
lichkeit, als Leistungsvoraussetzung für den Bezug 
der Betriebsrente unter Versorgungsgesichtspunk-
ten das Ausscheiden des Beschäftigten beim Arbeit-
geber oder aus dem Erwerbsleben vorzusehen, (…) 
von der Neuregelung unberührt. Ein gesetzlicher An-
spruch auf eine Teilbetriebsrente ist mit der Neure-
gelung nicht verbunden. Versorgungsregelungen, 
zum Beispiel in Tarifverträgen, die bei Bezug einer 
Altersrente als Teilrente anteilige Leistungen vorse-
hen, sind weiterhin möglich. “

Mithin kommt es auf die Inhalte der Versorgungszu-
sage an. Sollte die Anspruchsvoraussetzung der Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses darin enthalten 
sein, könnte der Bezug einer Betriebsrente u. U. (ab-
hängig von der jeweiligen Formulierung in der Ver-
sorgungszusage) verweigert werden, solange der 
Mitarbeiter noch bei demselben Arbeitgeber be-
schäftigt ist. 

Es empfiehlt sich daher, die bestehenden Versor-
gungswerke eingehend im Hinblick darauf zu prüfen, 
ob der Arbeitnehmer eventuell bereits ohne Aus-
scheiden eine betriebliche Versorgung beziehen 
könnte (in manchen Versorgungsregelungen ist der 
gleichzeitige Bezug von Erwerbseinkommen und 
Betriebsrente ausgeschlossen), ob die anrechnungs-
fähige Dienstzeit endet oder ob der Arbeitnehmer 

In der Vergangenheit durften die Versicherten in der 
gesetzlichen Rentenversicherung nur in einem sehr 
begrenzten Rahmen hinzuverdienen, wenn sie eine 
vorgezogene Altersrente aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung vor Erreichen der Regelaltersgrenze 
in Anspruch nahmen. Vor dem Hintergrund des aktu-
ellen Fachkräftemangels wurden mit Wirkung zum 
01.01.2023 die Hinzuverdienstgrenzen bei Inan-
spruchnahme der vorgezogenen gesetzlichen Al-
tersrenten aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
jedoch vollständig gestrichen. Ziel dieser Neurege-
lung war es, den Rentenbezug zu flexibilisieren und 
damit für Ältere einen Anreiz zu setzen, länger dem 
Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen. 

Hierdurch wird ein sogenanntes „Doppel-Verdiener“ 
Modell möglich, wonach der Arbeitnehmer entweder 
eine Vollrente oder eine Teilrente aus der gesetzli-
chen Rentenversicherung in Höhe von mindestens 
10 % und höchstens 99,9 % der Vollrente in An-
spruch nimmt und weiterhin arbeitet. 

Die konkrete Ausgestaltung dieses Modells ist man-
nigfaltig: Die gesetzliche Altersrente kann sowohl 
vorgezogen (also vor Erreichen der Regelaltersgren-
ze nach §§ 35, 235 SGB VI) als auch erst nach dem 
Erreichen der Regelaltersgrenze bezogen werden. 
Es ist möglich, dass das Arbeitsverhältnis des Mitar-
beiters trotz des Bezugs der gesetzlichen Altersrente 
weiterhin bestehen bleibt. Es sind jedoch auch Kon-
stellationen möglich, bei denen die Beendigung des 
bisherigen Arbeitsverhältnisses und ein sich an-
schließendes befristetes Arbeitsverhältnis vereinbart 
wird – nach derzeitiger Rechtslage ist diese Befris-
tung nur mit Sachgrund möglich.

Im Hinblick auf die Inanspruchnahme der gesetzli-
chen Altersrente mit Erreichen der Regelaltersgrenze 
ist zu beachten, dass gemäß dem Gesetzentwurf 
vom 15.08.2025 (BR-Drs 357/25, sog. Rentenpaket 
2025) eine neue Regelung in § 41 SGB VI eingeführt 
werden soll, die für die Arbeitnehmer, die die Regel-
altersgrenze bereits erreicht haben, eine sachgrund-
lose Befristung ermöglicht, auch wenn sie bei dem 
bisherigen Arbeitgeber beschäftigt bleiben.

Es stellt sich die Frage, ob der Arbeitnehmer einen 
Anspruch darauf hat, aus dem „Doppel-Verdiener“ 
Modell ein „Dreifach-Verdiener“ Modell zu machen, 
indem er auch die Betriebsrente zusätzlich zum Be-
zug einer (Teil)-rente aus der gesetzlichen Renten-
versicherung und weiterer Berufstätigkeit verlangt.

Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen in der gesetzlichen Rentenversicherung und Auswir-
kungen auf die Betriebsrente

einer vorzeitigen betrieblichen Altersrente ausreichen 
wird, dass die Altersrente aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung als Teilrente in Anspruch genommen 
wird.

Verbesserungen bei der Geringverdienerförderung 
erst zum 1. Januar 2027 in Kraft treten. Ab diesem 
Zeitpunkt soll auch die geänderte Regelung zu § 6 
BetrAVG gelten, wonach es für die Inanspruchnahme 
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zu welchem Zeitpunkt ihm diese Steigerung dann 
ggf. gutgeschrieben werden müsste.

eventuell neben dem Betriebsrentenbezug wegen 
der fortbestehenden Beschäftigung noch weitere 
Steigerungen der Versorgung erdienen könnte und 

durch ist der sofortige Insolvenzschutz in den ersten 
zwei Jahren in der Höhe begrenzt: Falls der Übertra-
gungswert die Grenze übersteigt, hat der PSVaG nur 
den Teilanspruch zu sichern, der sich aus dem durch 
die RV-BBG limitierten Übertragungswert ergibt.

2.	In dem vom BAG zu beurteilenden Sachverhalt 
hatte im Rahmen eines Konzernwechsels der neue 
Arbeitgeber die Zusage übernommen. Der Vorarbeit-
geber hatte zum Ausgleich für die Übernahme den 
errechneten Wert der handelsrechtlichen Rückstel-
lung des Vorjahres auf den neuen Arbeitgeber über-
tragen. Einige Monate nach dem Wechsel des Klä-
gers gingen der alte und der neue Arbeitgeber zeit-
gleich in die Insolvenz. 

Der beklagte PSVaG bestätigte nur insoweit eine Si-
cherung der Anwartschaft, wie der „Übertragungs-
wert“ die RV-BBG nicht überstieg. Er machte sinn-
gemäß geltend, § 7 Abs. 5 Satz 3 BetrAVG sei nicht 
nur anwendbar, wenn die „neue Übertragungsmög-
lichkeit“ (Übertragung des Übertragungswerts) ge-
nutzt wurde, sondern generell – d. h. auch, falls der 
neue Arbeitgeber die Versorgungszusage nach § 4 
Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG inhaltsgleich übernimmt. Da-
nach wäre die neue Versorgungszusage vor Ablauf 
von zwei Jahren nach der Übertragung nicht ge-
schützt, wegen der Rückausnahme in § 7 Abs. 5 
Satz 3 Nr. 2 BetrAVG bliebe aber der Teil bis zur RV-
BBG erhalten. 

Der Kläger war dagegen der Meinung, der PSVaG 
könne sich auf den teilweisen Ausschluss nicht be-
rufen, weil im Rahmen der Übernahme keine Zusage 
„erteilt oder verbessert“ worden sei.

Das BAG hat die Rechtsmeinung des PSVaG be-
stätigt. Aus Sicht des BAG bezieht sich § 7 Abs. 5 
Satz 3 Nr. 2 BetrAVG unterschiedslos auf „im Rah-
men von Übertragungen gegebene Zusagen“ und 
erfasst damit auch die Übernahme der Versorgungs-
zusage. Zu den Zusagen i. S. d. § 7 Abs. 5 Satz 3 
BetrAVG zählten erstmalige Zusagen, deren Verbes-
serungen aber auch vertragliche Schuldnerwechsel. 
Die Begriffe der Zusage und ihrer Verbesserung sei-
en zum Schutz des Trägers der Insolvenzsicherung 
und zur Vermeidung von Missbrauch weit zu verste-
hen. 

Systematisch ließe sich laut BAG zwar einwenden, 
dass es nur bei einer Übertragung nach § 4 Abs. 2 
Nr. 2, Abs. 3 BetrAVG zwingend zur Übertragung  
eines sog. Übertragungswerts komme, den § 7 Abs. 

Eine Regelung des Betriebsrentengesetzes zum 
Schutz des Pensions-Sicherungs-Vereins (PSVaG) 
kann sich nach einer aktuellen Entscheidung des 
BAG unter Umständen negativ auf den Insolvenz-
schutz auswirken, wenn Arbeitnehmer zu einem 
neuen Arbeitgeber wechseln und bei dieser Gele-
genheit bestehende Versorgungszusagen übertra-
gen werden. Das hat eine ganz erhebliche Bedeu-
tung für die Praxis, insbesondere bei Wechseln in-
nerhalb eines Konzerns. 

1.	Das Betriebsrentengesetz kennt gemäß § 4 Abs. 2 
BetrAVG zwei Möglichkeiten der „Übertragung“, wo-
bei das Gesetz den Begriff der Übertragung als 
Oberbegriff verwendet: 

•	 entweder die Übernahme der bestehenden 
Versorgungszusage durch den neuen Arbeit-
geber oder 

•	 die Übertragung des kapitalisierten Wertes der 
Versorgungszusage auf den neuen Arbeitgeber 
(sog. Übertragung eines Übertragungswer-
tes). Auf Grundlage dieses Übertragungswertes 
erteilt der neue Arbeitgeber eine Versorgungszu-
sage, die inhaltlich nicht mit der bisherigen Zu-
sage übereinstimmen muss; für die neue An-
wartschaft gelten die Regelungen über 
Entgeltumwandlung entsprechend.

Die „Übertragung des Übertragungswertes“ und die 
darauf beruhende Erteilung einer – inhaltlich von den 
bisherigen Versorgungsregelungen des ehemaligen 
Arbeitgebers vollständig unabhängigen – Zusage 
durch den neuen Arbeitgeber nach Nummer 2 war 
als „neue Übertragungsmöglichkeit“ im Jahr 2005 
durch das Alterseinkünftegesetz eingeführt worden. 
Durch den Verweis auf die Regelungen über Entgelt-
umwandlung sollen die infolge der Übertragung des 
Übertragungswertes neu erteilten Versorgungszusa-
gen bei dem neuen Arbeitgeber sofort unverfallbar 
und damit insolvenzgeschützt sein.

Im gleichen Zuge wurde allerdings auch § 7 Abs. 5 
Satz 3 BetrAVG angepasst, um das Risiko des PSVaG 
und der ihn finanzierenden Arbeitgeber kalkulierbar 
zu halten. Nach dessen Nr. 2 besteht ein Anspruch 
auf Leistungen gegen den PSVaG bei Zusagen und 
Verbesserungen von Zusagen, die in den beiden 
letzten Jahren vor dem Eintritt des Sicherungsfalls 
erfolgt sind, für im Rahmen von Übertragungen ge-
gebene Zusagen nur, soweit der Übertragungswert 
die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen 
Rentenversicherung (RV-BBG) nicht übersteigt. Hier-

Umfang der Einstandspflicht des PSVaG nach Übertragung der Versorgungszusage – 
BAG-Urteil vom 06.05.2025
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stellen. Die Vorgaben des BAG für eine wirksame 
Mindesteheklausel weichen allerdings kaum von den 
Regelungen der Sozialversicherung ab.

Im Gegensatz zu den Regelungen der gesetzlichen 
Rentenversicherung braucht aber nicht der sehr 
weitgehende Nachweis zugelassen werden, „dass 
nach den besonderen Umständen des Falles die An-
nahme nicht gerechtfertigt ist, dass es der alleinige 
oder überwiegende Zweck der Heirat war, einen An-
spruch auf Hinterbliebenenversorgung zu begrün-
den“, wie es in § 46 Abs. 2a SGB VI heißt. 

Vielmehr ist es laut BAG im Urteil 3 AZR 254/21 aus-
reichend, dass die Hinterbliebenen die Möglichkeit 
haben, „darzulegen und ggf. zu beweisen, dass der 
Berechtigte aufgrund eines erst nach der Eheschlie-
ßung erlittenen Unfalls oder einer erst später einge-
tretenen Krankheit gestorben ist.“

Der Arbeitgeber erfasse mit diesen Rückausnahmen 
alle typischen objektiven Fälle, in denen eine Ehe 
zwar nicht lange genug gedauert habe, aber doch 
eine Hinterbliebenenversorgung geboten sei.

Diese Maßstäbe hat das BAG in seiner Entschei-
dung vom 22.10.2024 (3 AZR 23/24) wieder bestä-
tigt und auf die Regelungen einer Pensionskasse 
übertragen. Die betreffende Klausel schloss eine Ge-
währung von Hinterbliebenenleistungen aus, wenn 
die Ehe innerhalb von drei Monaten vor dem Able-
ben des Mitarbeiters geschlossen wurde und der 
Tod nicht durch einen Unfall eingetreten ist. 

Das BAG hielt diese Regelung für zulässig: Zur An-
gemessenheit der sehr kurzen Mindestehedauer von 
drei Monaten zwischen der Eheschließung und dem 
Tod des unmittelbar Versorgungsberechtigten merk-
te das BAG an, der Senat habe bereits „eine Frist 
von einem Jahr als (noch) angemessen“ angesehen. 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hatte sich auch in 
der jüngeren Vergangenheit wieder mit Klauseln in 
Versorgungszusagen zu beschäftigen, die einen 
Ausschluss der Gewährung von Versorgungsleistun-
gen an Hinterbliebene bezwecken.

Klausel zur Mindestehedauer

Nach solchen Klauseln muss eine Ehe bis zum Ver-
sterben des Mitarbeiters für eine bestimmte Min-
destdauer bestanden haben. Aus den neueren Ent-
scheidungen des BAG vom 21.11.2023 (3 AZR 
44/23) und vom 02.12.2021 (3 AZR 254/21) wird 
deutlich, dass das BAG generell nur solche Regelun-
gen zur Mindestehedauer akzeptiert, bei denen 

•	 die geforderte Mindestehedauer nicht über ein 
Jahr hinausgeht und 

•	 der hinterbliebenen Person bei kürzerer Ehe-
dauer der Nachweis ermöglicht wird, dass die 
Ehe nicht versorgungshalber geschlossen wor-
den ist.

Im Rechtsstreit 3 AZR 44/23 musste z. B. nach der 
Versorgungsordnung die Ehe „am 1. Dezember“ vor 
dem Tod des Arbeitnehmers mindestens ein Jahr 
bestanden haben. Die Frist ging damit bereits regel-
mäßig über ein Jahr hinaus. Das Recht nachzuwei-
sen, dass sich trotz des Todes innerhalb der festge-
legten Frist das Risiko zu dem Zeitpunkt, als der 
Schutz der Versorgungsordnung eintrat, noch nicht 
konkretisiert hatte, war ebenfalls nicht vorgesehen. 
Darin erkannte das BAG eine unangemessene Be-
nachteiligung der versorgungsberechtigten Person 
im Sinne von § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB.

Grundsätzlich ist der Arbeitgeber laut BAG nicht ge-
halten, sich den Regeln der gesetzlichen Sozialversi-
cherung anzuschließen und für die betriebliche Ver-
sorgung gleiche oder entsprechende Regeln aufzu-

BAG-Rechtsprechung zur Hinterbliebenenversorgung - Update zu IACA-Kurzinformati-
onen 2019

tragen. Offen ist damit, wie der Wert der Versorgung, 
der innerhalb der Zwei-Jahres-Frist an der Höchst-
grenze zu messen ist, ermittelt werden soll. Das ist 
insbesondere für die Höhe der zusätzlichen privaten 
Insolvenzsicherung von Bedeutung, die das BAG 
anempfiehlt. 

Das BAG hat offen gelassen, ob die Regelung für 
Übertragungen in § 7 Abs. 5 Satz 3 BetrAVG auch im 
Rahmen von Betriebsübergängen Anwendung fin-
den könnte. Dagegen könnte aus Sicht des BAG 
sprechen, dass der Übergang des Arbeitsverhältnis-
ses mit allen Rechten und Pflichten hier die gesetzli-
che Rechtsfolge ist.

5 Satz 3 Nr. 2 BetrAVG als Rückausnahme voraus-
setze. Indes könne es – wie der vorliegende Fall be-
stätige – auch bei der Übernahme nach § 4 Abs. 2 
Nr. 1 BetrAVG zur vertraglichen Übertragung von 
Werten bei der Übernahme kommen, die § 4 Abs. 2 
Nr. 2 BetrAVG entsprechen.

3.	Im Ergebnis dürfte das Urteil dem gesetzgeberi-
schen Ziel, die Portabilität von Anwartschaften der 
betrieblichen Altersversorgung zu erleichtern, entge-
genstehen. 

Dessen ungeachtet kennt das Gesetz keine Pflicht, 
als Gegenleistung für die Übernahme einer Versor-
gungszusage einen Kapitalbetrag in Höhe des Über-
tragungswertes gemäß § 4 Abs. 5 BetrAVG zu über-
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aus bzw. schränken sie solche ein, müsse dies hin-
reichend erkennbar und eindeutig beschrieben sein. 
Dies gelte auch und gerade für Bestimmungen über 
Leistungen der betrieblichen Altersversorgung. Der 
Arbeitnehmer müsse klar erkennen können, in wel-
cher Höhe er bzw. seine Angehörigen im Versor-
gungsfall Leistungen zu erwarten haben, um ggf. 
Versorgungslücken schließen zu können.

Mit diesen Ausführungen stellt das BAG wie bislang 
auch auf die Transparenz der Klausel ab: Lückenhafte 
oder mehrdeutige Regelungen muss der Arbeitgeber 
gegen sich gelten lassen. 

In seinem Urteil vom 03.06.2020 (3 AZR 226/19) be-
fasste sich das BAG mit der Ausschlussklausel für 
Witwenrente bei einer Eheschließung nach der vor-
zeitigen Pensionierung. Die Versorgungszusage sah 
eine Möglichkeit vor, ab dem 50. Lebensjahr in den 
vorzeitigen Ruhestand zu gehen – sofern dies auf In-
itiative des Unternehmens geschehe – sogar ab-
schlagsfrei. In dem Rechtsstreit hatte das BAG über 
eine Witwenversorgung zu entscheiden: Der Mitar-
beiter war zuvor mit knapp 58 Jahren auf Veranlas-
sung des Unternehmens in den vorzeitigen Ruhe-
stand getreten und hatte anschließend im Alter von 
62 Jahren geheiratet. Im Gerichtsverfahren wollte er 
festgestellt wissen, dass seiner Ehefrau eine Wit-
wenrente im Falle seines Todes zustünde. 

Der Ausschluss der Witwenversorgung für den Fall, 
dass die Ehe erst nach Eintritt des Versorgungsfalls 
beim versorgungsberechtigten Arbeitnehmer ge-
schlossen wurde, knüpft nach Ansicht des BAG (un-
ter Verweis auf seine bisherige Rechtsprechung) 
nicht an das Lebensalter an und beruht auch nicht 
unmittelbar auf diesem Merkmal. Daher scheidet in 
diesen Fällen eine unmittelbare Diskriminierung we-
gen des Alters aus.

Das BAG überprüfte dennoch in diesem Fall die 
Klausel anhand des Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes (AGG), weil durch den Bezug auf den 
vorzeitigen Ruhestand an den konkret bestimmten 
Altersabschnitt zwischen der Vollendung des 50. 
und der Vollendung des 65. Lebensjahres ange-
knüpft würde. Es stellte fest, eine unmittelbare Be-
nachteiligung wegen Alters (§ 7 Abs. 2 AGG) sei 
nach § 10 S. 1 und 2 AGG gerechtfertigt: Ermögliche 
die Versorgungsordnung einen vorzeitigen Ru-
hestand mit Versorgungsleistungen bereits ab der 
Vollendung des 50. Lebensjahres, ohne versiche-
rungsmathematische Abschläge vorzusehen, sei der 
Ausschluss einer Hinterbliebenenversorgung unter 
dem Gesichtspunkt der Kompensation gerechtfer-
tigt. Voraussetzung sei jedoch, dass die Ehe erst 
nach dem Ausscheiden des unmittelbar Versor-
gungsberechtigten aus dem Arbeitsverhältnis ge-
schlossen wurde. Dies gelte selbst dann, wenn an-
dere unmittelbar Versorgungsberechtigte, die erst 

Auch an der Beschränkung der Widerlegungsmög-
lichkeit nur auf Unfallereignisse störte sich das BAG 
wegen der sehr kurzen Frist von drei Monaten nicht. 
Eine „Widerlegungsmöglichkeit“ sei nicht zwingend 
und in jedem Fall zu verlangen, vielmehr hänge ihre 
Erforderlichkeit im Rahmen einer Interessenabwä-
gung immer auch vom übrigen Regelungsinhalt der 
Klausel, insbesondere der geforderten Mindestehe-
dauer selbst, ab.

Späteheklausel (Altersgrenze 60)

Mit dem bereits oben angesprochenen Urteil vom 
21.11.2023 (3 AZR 44/23) bestätigte das BAG zu-
dem seine bisherige Rechtsprechung zu Späteklau-
seln: 

Eine vom Arbeitgeber in einer Versorgungsordnung 
festgesetzte Altersgrenze ist nur dann wirksam, 
wenn sie an ein sog. betriebsrentenrechtliches 
Strukturprinzip anknüpft. Im entschiedenen Fall war 
die Altersgrenze auf die Vollendung des 60. Lebens-
jahres festgelegt. Dies sei allerdings kein Zeitpunkt, 
zu dem typischerweise mit der Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses gerechnet werden kann bzw. zu 
dem das Arbeitsverhältnis tatsächlich beendet oder 
der Versorgungsfall eingetreten ist. Somit sah das 
BAG in dieser Festlegung eine sachlich nicht ge-
rechtfertigte Ungleichbehandlung wegen Alters im 
Sinne des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
(AGG).

Ausschluss eines Eheschlusses nach vorzeiti-
gem Ausscheiden

Nach der Rechtsprechung des BAG kann der Arbeit-
geber für die Witwen-/Witwerversorgung einen Aus-
schluss für den Fall vorsehen, dass die Ehe erst nach 
dem vorzeitigen Ausscheiden geschlossen wurde. 
Allerdings muss ein solcher Ausschluss in der Ver-
sorgungsregelung klar zum Ausdruck kommen. 

Eine Ausschlussklausel, nach der eine Hinterbliebe-
nenrente entfällt, „wenn die Ehe zum Zeitpunkt des Ab-
lebens des Anwärters geschieden ist, oder wenn sie 
erst nach Beginn der Altersrentenzahlung geschlossen 
wurde“, schließt die Rente nicht aus, wenn die Ehe 
zwar nach dem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Ar-
beitsverhältnis, aber vor dem Beginn des Altersrenten-
bezugs geschlossen wurde – so das BAG in der Ent-
scheidung vom 02.12.2021 (3 AZR 212/21). Im kon-
kreten Fall hatte der verstorbene Arbeitnehmer die Ehe 
nach seinem vorzeitigen Ausscheiden mit unverfallba-
rer Anwartschaft, jedoch noch vor Beginn seiner Alters-
rente geschlossen. Der Arbeitgeber stellte sich auf den 
Standpunkt, die Versorgungsregelungen würden (im-
plizit) voraussetzen, dass die Ehe während des beste-
henden Arbeitsverhältnisses geschlossen sein musste.
Dem BAG fehlte es dagegen an einer hinreichend 
klaren Regelung. Schließen Regelungen Ansprüche 
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einem betriebsrentenrechtlichen Strukturprinzip be-
ruhe.

Die bisherige BAG-Rechtsprechung für die Bewer-
tung von Ausschlussklauseln der Hinterbliebenen-
versorgung im Hinblick auf die Anknüpfung an ein 
„betriebsrentenrechtliches Strukturprinzip“ wird 
durch die vorliegende Entscheidung um das Kriteri-
um der „Kompensation“ erweitert.

nach dem Erreichen der festen Altersgrenze nach 
der Versorgungsordnung (65 Jahre) in den Ruhe-
stand treten, auch bei einer späteren Eheschließung 
noch eine Hinterbliebenenversorgung erwerben kön-
nen – so das Gericht. 

Sage der Arbeitgeber für die vorzeitige Pension auf 
seine Veranlassung erhebliche Zusatzleistungen zu, 
könne er hieran auch bei der Hinterbliebenenversor-
gung in diesem System eigenständige Vorausset-
zungen und Folgen knüpfen. Angesichts dessen 
kommt es nicht mehr entscheidend darauf an, ob die 
vorgenommene Unterscheidung letztlich auch auf 

system geändert. Hierzu hat das BAG in seiner 
Entscheidung konsequent klargestellt, dass für 
eine konzernweite verschlechternde Abände-
rung einer konzerneinheitlichen Versorgung 
auch konzernbezogene sachlich-proportionale 
Gründe vorliegen müssten. Das Landesarbeits-
gericht, an welches die Sache zurückverwiesen 
wurde, hat nun zu prüfen, ob zum Zeitpunkt der 
Ablösung konzernbezogene sachlich-proportio-
nale Gründe für die Verschlechterung der künfti-
gen Zuwachsraten vorlagen. 

•	 Anders lag der Sachverhalt in der Entscheidung 
vom 26.11.2024 (3 AZR 28/24). Gegenstand 
dieses Verfahrens war die Frage, nach welchen 
Grundsätzen eine tarifvertraglich zugesagte be-
triebliche Altersversorgung verschlechtert wer-
den darf. Konkret hatte der beklagte Arbeitgeber 
tarifvertraglich zugesagte Beiträge zur betriebli-
chen Altersversorgung angesichts der Corona-
Pandemie zeitweise ausgesetzt und so leis-
tungssteigernde Anwartschaftszuwächse für die 
Zukunft nicht gewährt. Auch wenn das Drei-Stu-
fen-Schema auf Tarifverträge keine Anwendung 
findet, so sind die Tarifvertragsparteien bei ihrer 
Normsetzung an die aus dem Rechtsstaatsprin-
zip folgenden Grundsätze des Vertrauensschut-
zes und der Verhältnismäßigkeit gebunden. Für 
eine Verschlechterung der Versorgungsrechte 
bedürften die Tarifvertragsparteien, so das Ge-
richt, den Eingriff legitimierender Gründe, die, je 
nach der Intensität der den Versorgungsberech-
tigten entstehenden Nachteile, entsprechend 
gewichtig sein müssten. Ist der Eingriff nicht 
schwerwiegend, so reiche jeder sachlicher 
Grund aus. 

Die Frage der Wirksamkeit ablösender Versor-
gungsregelungen, welche in bestehende Versor-
gungsanwartschaften eingreifen, ist Gegenstand 
zahlreicher Entscheidungen des Bundesarbeitsge-
richts (nachfolgend „BAG“). Für die Ablösung von 
mittels Betriebsvereinbarungen umgesetzter Versor-
gungsregelungen durch verschlechternde Betriebs-
vereinbarungen hat das BAG ein dreistufiges Prü-
fungsschema entwickelt und in umfangreicher 
Rechtsprechung bestätigt. Mit diesem Schema wird 
konkretisiert, dass nach den Grundsätzen von Ver-
hältnismäßigkeit und Vertrauensschutz die an eine 
Rechtfertigung von Eingriffen zu stellenden Anforde-
rungen umso höher sind, je stärker in die Rechtspo-
sition des Anwartschaftsberechtigten eingegriffen 
wird. 

Im vergangenen Jahr hat sich das BAG nun erst-
mals mit der Frage auseinandergesetzt, ob die erfor-
derlichen Gründe auf Konzern- oder Gesellschafts 
ebene vorliegen müssen, wenn eine Konzernbe-
triebsvereinbarung abgeändert wird, und welche 
Beschränkungen der Eingriffsmöglichkeit bei Tarif-
verträgen gelten, auf die das Drei-Stufen-Schema 
nicht unmittelbar anwendbar ist:

•	 In seiner Entscheidung vom 02.07.2024 (3 AZR 
247/23) hat sich das Gericht mit der Verschlech-
terung einer mittels Konzernbetriebsvereinba-
rung zugesagten betrieblichen Altersversorgung 
beschäftigt. Der in diesem Fall beklagte Konzern 
hatte sich, so dessen Argumentation, aufgrund 
der Stahlkrise in existentiellen Schwierigkeiten 
befunden und daher das bestehende, konzer-
neinheitliche Gesamtversorgungssystem für die 
Zukunft in ein etwas schlechteres Festbetrags-

Eingriffe in Versorgungsregelungen – BAG-Urteile vom 26.11.2024 und vom 02.07.2024
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lückenhaft geworden, noch habe der Arbeitgeber 
gegen eine sich aus § 241 Abs. 2 BGB ergebende 
Leistungstreuepflicht verstoßen, weil er als Partei 
der die individuelle Zulage und den Aufstockungsbe-
trag einführenden Tarifverträge die Interessen der 
Versorgungsanwartschaftsberechtigten nicht ange-
messen berücksichtigt hätte. Die Betriebs- und Tarif-
vertragsparteien seien grundsätzlich nicht gehindert, 
nach der ursprünglichen Zusage nicht ruhegeldfähi-
ge Zulagen als (neue) Vegütungsbestandteile einzu-
führen.

Das BAG konnte auch keine „Aushöhlung“ der Ent-
wicklung des Tabellenentgelts zugunsten der neu 
eingeführten Gehaltsbestandteile feststellen. Eine 
weitergehende Erhöhung der Tabellenvergütung sei 
allenfalls eine rechtlich nicht geschützte Erwartung 
der Versorgungsanwärter. Eine Verpflichtung der Be-
klagten, die Anwartschaften auf eine betriebliche Al-
tersversorgung über eine bestimmte, fortschreitende 
Mindesterhöhung der Tabellenentgelte zu dynami-
sieren, habe weder nach der erteilten Versorgungs-
zusage noch aus einem anderen Rechtsgrund be-
standen. 

Grundsätzlich prüft das BAG nach ständiger Recht-
sprechung etwaige Eingriffe in Versorgungszusagen 
anhand der Grundsätze des Vertrauenschutzes und 
der Verhältnismäßigkeit. Hierzu hat das BAG ein 
dreistufiges Prüfungsschema entwickelt. Im vorlie-
genden Fall gab es aber bereits keinen Eingriff: Die 
endgehaltsbezogene Zusage blieb vielmehr ebenso 
unangetastet wie die Anknüpfung an den variablen 
Berechnungsfaktor „Monatsvergütung“ im Sinne 
von Tabellenentgelt.

Fazit:
Das Urteil bestätigt, dass Arbeitgeber und Tarifver-
tragsparteien neue Vergütungsbestandteile (z. B. 
Zulagen) einführen dürfen, auch wenn sie nach der 
Versorgungszusage nicht ruhegeldfähig sind. Um ei-
nen Eingriff in die Versorgungszusage handelt es 
sich dabei nicht. 

Mit Urteil vom 30.01.2024 (3 AZR 144/23) hatte das 
BAG sich mit der Frage zu beschäftigen, ob es einen 
Eingriff in eine endgehaltsabhängige Versorgungszu-
sage darstellt, wenn über einen längeren Zeitraum 
im Wesentlichen nur die tarifvertraglichen Vergü-
tungsbestandteile erhöht werden, die nach der Ver-
sorgungszusage nicht ruhegeldfähig sind. Die dem 
Rechtsstreit zugrunde liegende Versorgungsordnung 
1976 („VO 1976“) in Rechtsform einer Gesamtzusa-
ge definierte das „ruhegeldfähige Einkommen“ als 
höchste Monatsvergütung der dem Ausscheiden 
aus dem Arbeitsverhältnis vorhergehenden drei Jah-
re, bestehend aus den Tabellenentgelten gemäß 
dem Tarifvertrag zuzüglich weiterer ausdrücklich be-
nannter Vergütungsbestandteile. Tantiemen, Einmal- 
oder Sonderzahlungen sollten nur dann zum ruhe-
geldfähigen Einkommen zählen, wenn sie ausdrück-
lich als ruhegeldfähig vertraglich zugesichert sind.
 
Auf Grundlage von Haustarifverträgen wurden spä-
ter eine „garantierte individuelle Zulage“ sowie „ein 
tariflicher Aufstockungsbetrag“ neu eingeführt. Aus-
drücklich wurden beide als nicht ruhegeldfähig fest-
gelegt. In der Folgezeit erhöhte sich die Tabellenver-
gütung in weitaus geringerem Maße als die individu-
elle Zulage und der tarifliche Aufstockungsbetrag.

Aus der Sicht des Klägers hätten die neuen Vergü-
tungsbestandteile als Teil der Monatsvergütung im 
Sinne der Versorgungszusage berücksichtigt werden 
müssen. In einer fehlenden Berücksichtigung dieser 
Vergütungsbestandteile sah der Kläger einen Ver-
stoß gegen das Günstigkeitsprinzip. 

Nach Ansicht des BAG hat die VO 1976 das ruhe-
geldfähige Einkommen hinreichend klar geregelt. 
Zweck der Bestimmung des ruhegeldfähigen Ein-
kommens in der Versorgungszusage bestand darin, 
so detailliert und klar wie möglich – auch mit Wir-
kung für die Zukunft – berücksichtigungsfähige Ge-
haltsbestandteile abschließend zu definieren. Hier-
nach waren die individuelle Zulage und der Aufsto-
ckungsbetrag neben der Tabellenvergütung nicht zu 
berücksichtigen. Weder sei die VO 1976 durch die 
Einführung der neuen Vergütungsbestandteile  

Einführung nicht ruhegeldfähiger Zulagen – BAG-Urteil vom 30.01.2024

Arbeitgeberzuschuss zur Entgeltumwandung – aktuelle BAG-Rechtsprechung 

BetrAVG – bestehender Tarifvertrag zur betrieblichen 
Altersversorgung. Die Tarifverträge sahen keine oder 
keine entsprechende Arbeitgeberleistung im Sinne 
des Zuschusses zur Entgeltumwandlung vor. Die ta-
rifgebundenen, klagenden Arbeitnehmer waren je-
weils der Ansicht, nur durch einen nach dem 
31.12.2017 abgeschlossenen Tarifvertrag könne ge-
mäß § 19 Abs. 1 BetrAVG zuungunsten der Arbeit-
nehmer von § 1a Abs. 1a BetrAVG abgewichen wer-
den. Sie forderten daher den entsprechenden Ar-

Das BAG hat mit Urteilen vom 20.08.2024 (3 AZR 
286/23), vom 11.03.2025 (3 AZR 53/24) und zuletzt 
vom 26.08.2025 (3 AZR 31/25) über den Anspruch 
auf Arbeitgeberzuschuss bei Entgeltumwandlung 
gemäß § 1a Abs. 1a BetrAVG entschieden.

Streitgegenstand war jeweils ein bereits vor dem In-
krafttreten des Ersten Betriebsrentenstärkungsge-
setzes am 01.01.2018 – und damit vor der Einführung 
des § 1a Abs. 1a BetrAVG sowie des § 19 Abs. 1 
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vierung i. H. d. vollen Zeitwerts der Wertpapiere 
(analog § 253 Abs. 1 HGB) auch in der Steuerbilanz. 
Der BFH setzte sich sehr detailliert mit dem Wortlaut 
und der Entstehungsgeschichte des § 6a EStG aus-
einander und kam zu dem Ergebnis, dass die Wert-
papierbindung der Zusage dem erforderlichen 
Rechtsanspruch i. S. d. § 6a Abs. 1 Nr. 1 EStG nicht 
entgegensteht. Des Weiteren stellte der BFH fest, 
dass die Passivierbarkeit nicht davon abhängt, ob 
bereits im Zusagezeitpunkt eine bestimmte (Min-
dest-)Leistung garantiert wird. Ebenso kann die Pas-
sivierung nach Ansicht des BFH nicht aufgrund einer 
Analogie zur Koppelung von Versorgungsleistungen 
an gewinnabhängige Bezüge versagt werden, da die 
entsprechende Regelung in § 6a Abs. 1 Nr. 2 EStG 
eng auszulegen sei.

Im Ergebnis erkannte der BFH die Bilanzierung der 
Pensionsrückstellung dem Grunde nach an. Abwei-
chend von der vorgenommenen Zeitwertbilanzie-
rung verlangte der BFH allerdings auch für diese Zu-
sagegestaltung eine Ermittlung des Teilwerts gemäß 
§ 6a Abs. 3 EStG, wobei dabei für die Höhe der künf-
tigen Leistungen – dem Stichtagsprinzip entspre-
chend – der Zeitwert der Wertpapiere am jeweiligen 
Bilanzstichtag heranzuziehen sei.

Fazit: Die Anwendung dieser Entscheidung des BFH 
dürfte in vielen Gestaltungen moderner Pensionszu-
sagen zu höheren, wirtschaftlich realitätsnäheren – 
aber auch volatileren – steuerlichen Pensionsrück-
stellungen führen. Ebenso erfreulich ist, dass der 
BFH zu einigen grundsätzlichen Auslegungsfragen 
zu § 6a EStG Stellung bezogen hat und zu Gunsten 

Moderne beitragsorientierte Leistungszusagen se-
hen häufig Pensionsleistungen vor, deren Höhe vom 
künftigen Zeitwert von Wertpapieren bei Eintritt des 
Versorgungsfalls abhängt. Das Bundesfinanzminis-
terium hatte in der Vergangenheit für die steuerliche 
Behandlung derartiger Zusagen das BMF-Schrei-
ben vom 17.12.2002 erlassen. Nach dieser Verwal-
tungsanweisung besteht für Leistungskomponenten 
einer Versorgungszusage, die vom Wert bestimmter 
Wertpapiere zu einem festgestellten zukünftigen 
Zeitpunkt abhängen, am Bilanzstichtag kein Rechts-
anspruch gemäß § 6a Abs. 1 Nr. 1 EStG, sodass die 
Bildung einer steuerlichen Pensionsrückstellung für 
diese Teile der Anwartschaft ausscheidet. Wird eine 
garantierte Mindestleistung durch eine derartige 
Wertpapierkoppelung erhöht, so stellt dies nach Auf-
fassung des BMF eine ungewisse Erhöhung des 
Pensionsanspruchs gemäß § 6a Abs. 3 S. 2 Nr. 1 S. 4 
EStG dar, die am Bilanzstichtag nicht berücksichtigt 
werden darf.

In einem Fall, über den der BFH zu entscheiden hat-
te (Beschluss vom 04.09.2024, XI R 25/21) hatte 
der Arbeitgeber Versorgungszusagen erteilt, die vor-
sahen, dass bestimmte Beiträge in eine Rückde-
ckungsversicherung eingezahlt und dort wiederum 
in Fondsanteile investiert werden. Diese Versiche-
rung sah keine Mindestleistung vor. Der Leistungs-
anspruch des Mitarbeiters sollte exakt der Leistung 
der Rückdeckungsversicherung entsprechen.

Während das Finanzamt die steuerliche Pensions-
rückstellung bereits dem Grunde nach nicht aner-
kennen wollte, verlangte der Arbeitgeber eine Passi-

Steuerliche Pensionsrückstellungen für beitragsorientierte Leistungszusagen ohne ga-
rantierte Mindestversorgung – BFH-Beschluss vom 04.09.2024  

sind, gültig bleiben. Der Gesetzgeber wollte hier-
durch Rechtssicherheit und Rechtsklarheit für die 
bereits bestehenden Tarifverträge zur Entgeltum-
wandlung schaffen. 

Der Tarifvertrag muss lediglich den Anspruch auf 
Entgeltumwandlung eigenständig und abschließend 
regeln und muss nicht zwingend einen Arbeitgeber-
zuschuss wie nach § 1a Abs. 1a BetrAVG vorsehen. 
Selbst wenn der Tarifvertrag lediglich eine Entgelt-
umwandlung vorsieht, nicht jedoch einen Arbeitge-
berzuschuss, ist die tarifvertragliche Regelung ab-
schließend und verdrängt insoweit die gesetzliche 
Regelung (§ 19 Abs. 1 i. V. m. § 1a Abs. 1a BetrAVG).
 
Ergänzend sei angemerkt, dass demgegenüber bei ei-
ner reinen Beitragszusage gemäß § 1 Abs. 2a BetrAVG 
aus Entgeltumwandlung nach § 23 Abs. 2 BetrAVG 
der Arbeitgeberzuschuss verpflichtend ist und hier 
keine tariflichen Abweichungen möglich sind. 

beitgeberzuschuss. Dem widersprach das BAG in 
beiden o. g. Urteilen. 

Nach diesen Entscheidungen ist § 19 Abs. 1 BetrAVG 
dahingehend auszulegen, dass von § 1a BetrAVG 
und damit von § 1a Abs. 1a BetrAVG auch in Tarifver-
trägen abgewichen werden kann, die bereits vor 
dem 01.01.2018 geschlossen wurden. Hierfür zieht das 
BAG insbesondere den Wortlaut von § 19 BetrAVG he-
ran: Die Bestimmung lässt unter der gesetzlichen 
Überschrift „Allgemeine Tariföffnungsklausel“ gene-
rell und voraussetzungslos zu, dass „von ... § 1a ... in 
Tarifverträgen abgewichen werden (kann)“. Eine be-
stimmte zeitliche Abfolge von gesetzlicher und tarif-
licher abweichender Regelung ist nicht vorgegeben. 
Zudem ergibt sich aus der Gesetzesbegründung, 
dass der § 1a Absatz 1a BetrAVG tarifdispositiv ist 
und auch Regelungen in vor dem Inkrafttreten des 
Gesetzes abgeschlossenen Tarifverträgen, die ge-
genüber dem neuen gesetzlich verpflichtenden Ar-
beitgeberzuschuss für Beschäftigte ungünstiger 
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oder ggf. einen Nichtanwendungserlass veröffentli-
chen wird, steht derzeit noch nicht fest.

der Steuerpflichtigen für Klarheit gesorgt hat. Ob die 
Finanzverwaltung die Anwendung dieser Entschei-
dung auch in anderen ähnlich gelagerten Fällen 
durch Veröffentlichung im Bundessteuerblatt zulässt 

nach § 5 Abs. 7 Satz 4 EStG schließt die Anwendung 
des § 5 Abs. 7 Satz 5 EStG nicht aus.

Gemäß § 5 Abs. 7 Satz 1 EStG sind übernommene 
Verpflichtungen (zu denen auch die Verpflichtungen 
aus einer Pensionszusage zählen), die beim ursprüng-
lich Verpflichteten Ansatzverboten, -beschränkungen 
oder Bewertungsvorbehalten unterlegen haben (§ 6a 
EStG), zu den auf die Übernahme folgenden Ab-
schlussstichtagen bei dem Übernehmer so zu bilan-
zieren, wie sie beim ursprünglich Verpflichteten ohne 
Übernahme zu bilanzieren wären. Ferner darf die 
Klägerin nach § 5 Abs. 7 Satz 5 EStG, der auf § 5 
Abs. 7 Satz 1 EStG Bezug nimmt, eine gewinnmin-
dernde Rücklage bilden. 

Diese Auslegung erscheint dem BFH auch im Hin-
blick auf Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes geboten, 
sodass die Rücklagenbildung nicht nur bei andersar-
tigen Verpflichtungen, sondern ebenso bei Pensi-
onszusagen zugelassen wird, die andernfalls sinn-
widrig benachteiligt würden (vgl. Briese, DStR 2019, 
943 f. mit Beispielen). Dies gelte aus der Sicht des 
BFH im Steuerrecht, das intensives Eingriffsrecht ist, 
umso mehr deshalb, weil durch das Verwehren der 
Rücklage bei Pensionsverpflichtungen erheblich in 
die Rechte der Steuerpflichtigen eingegriffen würde.

Es bleibt abzuwarten, ob die Finanzverwaltung die-
ser für den Steuerpflichtigen günstigen Entschei-
dung folgen oder einen Nichtanwendungserlass ver-
öffentlichen wird.

Im vorliegenden Fall wurde die Zusage auf betriebli-
che Altersversorgung an einen Mitarbeiter einer Ka-
pitalgesellschaft im Zuge seines Arbeitgeberwech-
sels im Jahr 2014 auf die neue Arbeitgeberin (die 
Klägerin) übertragen. Hierfür wurden an die Klägerin 
vom Vorarbeitgeber (Lebensversicherung) Vermö-
genswerte abgetreten. Dabei entstand ein Übertra-
gungsgewinn von ca. 78 000 EUR, für den die Kläge-
rin eine Rücklage nach § 5 Abs. 7 Satz 5 EStG bilde-
te. Diese löste sie, entsprechend der gesetzlichen 
Vorschrift, im Streitjahr und den Folgejahren zu je-
weils einem Fünfzehntel auf. 

Ob eine Rücklage nach § 5 Abs. 7 Satz 5 EStG auch 
für einen Gewinn offensteht, der aus einer übernom-
menen Pensionszusage resultiert, ist jedoch umstrit-
ten. So gelangte das Finanzamt im Rahmen einer 
Außenprüfung für die Jahre 2014 bis 2016 zum Er-
gebnis, dass die Rücklagenbildung nicht zulässig 
sei, da die Regelung in § 5 Abs. 7 Satz 5 EStG keine 
Anwendung finde. Der Gewinn für das Streitjahr sei 
daher um die verbliebene Rücklage in Höhe von 
72.689 EUR zu erhöhen. 

Der BFH hat sich in seiner Entscheidung vom 
23.10.2024 (XI R 24/21) mit unterschiedlichen Auf-
fassungen zu der Anwendung der Regelung in § 5 
Abs. 7 Satz 5 EStG im Schrifttum und bei dem der 
Revision beigetretenen Bundesministerium der Fi-
nanzen (BMF) auseinandergesetzt und festgestellt, 
dass die Klägerin für den Gewinn aus der übernom-
menen Versorgungszusage eine steuermindernde 
Rücklage nach § 5 Abs. 7 Satz 5 EStG bilden darf. 
Die Bewertung der übernommenen Verpflichtung 

Gewinnrücklage bei Übernahme von Pensionsverpflichtungen – BFH-Urteil vom 
23.10.2024  

/10003:009) hat das BMF auf die BFH-Rechtspre-
chung reagiert und die körperschaftsteuerliche Re-
gelung gemäß Rn. 10 des BMF-Schreibens vom 
18.09.2017 (IV C 6 - S 2176/ 07/ 10006) angepasst. 

Wie bisher bleibt in der Anwartschaftsphase eine 
Pensionszusage an einen Gesellschafter-Ge-
schäftsführer, die zwar die Vollendung des verein-
barten Pensionsalters voraussetzt, nicht aber ein 
Ausscheiden aus dem Betrieb oder die Beendigung 
des Dienstverhältnisses, körperschaftssteuerrecht-
lich grundsätzlich nicht zu beanstanden und führt 
nicht per se zu einer vGA.

Mit Entscheidung vom 15.03.2023 (I R 41/19) hatte 
sich der BFH mit dem Gleichlauf von Versorgungszah-
lungen und Geschäftsführergehalt beschäftigt. Nach 
Auffassung des BFH liegt keine gesellschaftliche Ver-
anlassung – und damit keine verdeckte Gewinnaus-
schüttung (vGA) – vor, wenn nach Eintritt des Versor-
gungsfalles neben der Versorgungsleistung bei voller 
Weiterbeschäftigung als Geschäftsführer für diese Tä-
tigkeit lediglich ein reduziertes Gehalt gezahlt wird und 
Versorgungsbezug und Gehaltszahlung die letzten 
Aktivbezüge vor Eintritt des Versorgungsfalles nicht 
überschreiten (vgl. IACA-Kurzinformationen 2023). 
Mit Schreiben vom 30.08.2024 (IV C 2 – S 2742 /22 

Neues zur Versorgung der Gesellschafter-Geschäftsführer - BMF-Schreiben vom 
30.08.2024  
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Wie bereits Rn. 10 des BMF-Schreibens vom 
18.09.2017 zu entnehmen ist, gelten die Grundsätze 
sowohl bei monatlicher Pensionsleistung als auch 
bei der Ausübung eines vereinbarten Kapitalwahl-
rechtes. Es bleibt jedoch unklar, wie im Falle einer 
Kapitalleistung die Verrechnung einer Kapitalleistung 
mit der Gehaltszahlung zu erfolgen hat. Auch wird 
weiterhin nur ein Kapitalwahlrecht genannt, nicht 
aber der Fall einer Pensionszusage, die ausschließ-
lich auf eine Kapitalleistung abstellt.

Das BMF-Schreiben ist auf alle offenen Fälle anzu-
wenden.

Hinsichtlich des Gleichlaufs von Gehaltszahlung 
und Versorgungsbezug nach Eintritt des Versor-
gungsfalles schließt sich das BMF nun der Auffas-
sung des BFH an. Vorbehaltlich der Beachtung ei-
nes Fremdvergleichs liegt keine gesellschaftsrecht-
liche Veranlassung vor, soweit die (reduzierte) 
Gehaltszahlung die Differenz zwischen Versor-
gungszahlungen und letzten Aktivbezügen nicht 
überschreitet. 

Im Gegensatz zum BFH schließt das BMF jedoch 
ausdrücklich eine Fortsetzung der Geschäftsführer-
tätigkeit im geringeren Umfang vollständig aus. Das 
BMF hält somit weiter an der bisherigen Auffassung 
fest, dass „eine Teilzeittätigkeit nicht mit dem Auf-
gabenbild eines Gesellschafter-Geschäftsführers 
vereinbar ist“. 

Aktuelles zum Versorgungsausgleich  

einen neuen zertifizierten Altersversorgungsvertrag 
bei einem anderen Anbieter übertragen wird, weil in 
diesem Fall durch die Übertragung des Versor-
gungsvermögens auf einen anderen Anbieter die 
Bindung des gebildeten Kapitals an den Versor-
gungszweck aufrechterhalten bleibe (§ 1 Abs. 1 Nr. 10 b 
AltZertG) und die Ansparung den Versorgungszweck 
kontinuierlich fortsetze (Rn. 16 unter Hinweis auf 
BGH vom 08.08.2018 (XII ZB 25/18)). In einem sol-
chen Fall sei daher der Wechsel des Versorgungsträ-
gers als Fortführung eines einheitlichen Anrechts an-
zusehen. Eine einheitliche Sichtweise auf die suk-
zessiven Versorgungen erfordere zusätzlich zur sub-
jektiven Vorstellung von Kontinuität ein rechtliches 
Band, welches eine zwischenzeitliche Lage, in der 
frei von Versorgungszwecken über das angesparte 
Vermögen verfügt werden konnte, erst gar nicht ent-
stehen lässt.

Diese Erwägungen dürften auch für den Ausgleich 
betrieblicher Anrechte relevant sein: Wurde nach § 4 
Abs. 2 Nr. 2 BetrAVG in der Ehezeit der Wert einer 
unverfallbaren Anwartschaft (Übertragungswert) auf 
einen neuen Arbeitgeber übertragen und von diesem 
eine wertgleiche Zusage erteilt, müsste für die Be-
stimmung des Ehezeitanteils der Teil herausgerech-
net werden, der den bis zum Ehezeitbeginn im frühe-
ren Arbeitsverhältnis zurückgelegten Zeiten zuzu-
ordnen ist. 

2.	 Ausgleich einer Unternehmerversorgung mit 
Zeiten vor und nach einem Rechtsformwech-
sel von GmbH zu GmbH & Co. KG bei nache-
hezeitlichem Rentenbezug

In dem vom OLG Karlsruhe durch den Beschluss 
vom 20.09.2024 (20 UF 153/20) entschiedenen Fall 
hatten beide Ehegatten als Gesellschafter-Ge-
schäftsführer einer GmbH von dieser Pensionszusa-

1.	 Auszugleichendes Versorgungsanrecht bei 
Übertragung eines Altersvorsorgekapitals 
während der Ehezeit auf einen anderen Al-
tersvorsorgevertrag

In einem vom BGH mit Beschluss vom 19.06.2024 
(XII ZB 456/23) entschiedenen Fall hatte der Ehe-
mann einen vor Ehezeitbeginn geschlossenen priva-
ten Rentenversicherungsvertrag in der Ehezeit auf-
gelöst und das dort angesparte Versorgungsgutha-
ben in einen neuen Vertrag mit gleich hoher laufender 
Beitragszahlung bei einem anderen Versicherer ein-
gezahlt. Der BGH wies die Rechtsbeschwerde des 
Ehemanns, mit der dieser den Ausschluss des An-
rechts vom Versorgungsausgleich erreichen wollte, 
als unbegründet zurück. Das in der Ehezeit begrün-
dete Anrecht aus einem privaten Rentenversiche-
rungsvertrag unterliege in vollem Umfang dem Ver-
sorgungsausgleich, auch soweit es aus einem vore-
hezeitlich erwirtschafteten Vermögen stammt. Nach 
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 VersAusglG sei nur erforderlich, dass 
das Geld, mit dem der Ehegatte die Beiträge entrich-
tet hat, zu seinem Vermögen gehörte, während es 
auf die Herkunft des Geldes nicht ankomme. Bei 
dem Anbieterwechsel handele es sich um die recht-
lich ungebundene Entscheidung über die neue Anla-
ge des frei werdenden Kapitals. 

Eine Aufteilung in einen vorehezeitlich und einen in 
der Ehezeit erworbenen Teil setze voraus, dass trotz 
des Wechsels des Versorgungsträgers eine versor-
gungsausgleichsrechtliche Kontinuität besteht. Dies 
sei der Fall, wenn der gesetzlich bestimmte Träger 
der Insolvenzsicherung in dem durch § 7 BetrAVG 
bestimmten Umfang in die vom ursprünglichen Ver-
sorgungsträger übernommene Leistungsverpflich-
tung eintrete. Das gelte ebenso, wenn das Kapital 
aus einem vor der Ehezeit abgeschlossenen zertifi-
zierten Altersversorgungsvertrag in der Ehezeit auf 
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nach kollektiven Annahmen gemäß Heubeck-Richt-
tafeln“, wie es in der eigenen Teilungsordnung des 
Versorgungsträgers vorgesehen war.

4.	 Fehlende Ausgleichsreife eines endgehalts-
bezogenen betrieblichen Anrechts mit Limi-
tierung (§ 19 Abs. 2 Nr. 1 VersAusglG)

Nach § 19 Abs. 1 VersAusglG findet ein Wertaus-
gleich bei der Scheidung nicht statt, wenn das An-
recht nicht ausgleichsreif ist. Die Ausgleichsreife 
fehlt nach § 19 Abs. 2 Nr. 1 VersAusglG u. a. dann, 
wenn das Anrecht dem Grund oder der Höhe nach 
nicht hinreichend verfestigt ist, insbesondere als 
noch verfallbares Anrecht im Sinne des Betriebsren-
tengesetzes. 

Im Beschluss des OLG Köln vom 10.06.2024 (II-14 
UF 20/24) ging es um die Frage, ob das Anrecht der 
mit unverfallbarer Anwartschaft aus dem Arbeitsver-
hältnis ausgeschiedenen Ausgleichspflichtigen aus 
einer endgehaltsbezogenen Pensionszusage aus-
gleichsreif war. Die Zusage sah eine hälftige Anrech-
nung von Leistungen aus der gesetzlichen Renten-
versicherung sowie eine Limitierung auf 70 % des 
anrechnungsfähigen Gehalts vor. 

In dem erstinstanzlichen Verfahren hatte der Versor-
gungsträger (früherer Arbeitgeber) unter Verweis auf 
den BGH-Beschluss vom 17.04.2013 (XII ZB 371/12) 
(siehe hierzu IACA-Kurzinformationen 2014, S. 8) 
mitgeteilt, dass das Anrecht noch nicht ausgleichs-
reif sei und deswegen auf den schuldrechtlichen Ver-
sorgungsausgleich zurückzugreifen sei. 

Die hinreichende Verfestigung bejahte das OLG nur 
dem Grunde, aber nicht der Höhe nach und hielt 
deshalb das Anrecht für nicht ausgleichsreif. Wegen 
der endgehaltsabhängigen Bemessungsgrundlage 
und des Einflusses der gesetzlichen Rente auf die 
Höhe der Betriebsrente nach Eintritt des Versor-
gungsfalls werde der Versorgungswert durch die 
spätere Wertentwicklung beeinflusst. Das OLG ver-
kennt hier jedoch, dass wegen des vorzeitigen Aus-
scheidens der Ausgleichspflichtigen inzwischen alle 
Bemessungsgrößen unveränderlich waren. Der Ehe-
zeitanteil nach § 45 Abs. 1 und 2 VersAusglG wird 
zeitanteilig aus der nach § 2 Abs. 1 BetrAVG zeitra-
tierlich berechneten unverfallbaren Anwartschaft er-
rechnet. Für die Bestimmung des Ehezeitanteils ist 
die nach der Zusage bis zur festen Altersgrenze er-
reichbare Betriebsrente zu ermitteln, hiervon die be-
zogen auf die feste Altersgrenze hochgerechnete 
gesetzliche Rente abzuziehen bzw. für die Anwen-
dung einer Limitierungsklausel zu berücksichtigen, 
und der nach Anrechnung bzw. Limitierung verblei-
bende Betrag durch die Multiplikation mit dem Un-
verfallbarkeitsquotienten zu kürzen (vgl. BAG-Urteil 
vom 19.05.2015 (3 AZR 771/13)). 

gen erhalten und wurden nach der Umwandlung in 
eine GmbH & Co. KG Kommanditisten der KG und 
zugleich alleinige Gesellschafter-Geschäftsführer 
der Komplementär GmbH.

Die Umwandlung von einer GmbH in eine GmbH & 
Co. KG wirkt sich nach Ansicht des OLG nicht auf 
die Bewertung der Pensionszusagen aus, da mit der 
Umwandlung kein Wechsel von der Unternehmer- zu 
einer Arbeitnehmerstellung einhergegangen sei. Da-
her sei kein in Arbeitnehmerstellung erdienter Teil 
entsprechend § 2 Abs. 1 BetrAVG gesondert zu er-
mitteln. 

Beide Ehegatten hatten nach dem Ehezeitende be-
reits ihre Rente aus der Pensionszusage in An-
spruch genommen. Wie das OLG zutreffend aus-
führt, habe hier der nachehezeitliche Rentenbezug 
keine Auswirkungen auf die Bewertung des Ehezeit-
anteils und des jeweiligen Ausgleichswerts im Sinne 
der Minderung eines zugrundeliegenden Kapital-
werts – sog. Werteverzehr. Dies ergäbe sich bereits 
daraus, dass es sich bei Unternehmeranrechten 
nicht um Anrechte i. S. d. Betriebsrentengesetzes 
handele. Deshalb sei § 45 Abs. 1 Satz 1 VersAusglG, 
wonach für die Bewertung der Kapitalwert nach § 4 
Abs. 5 BetrAVG zugrunde gelegt werden könne, in 
diesem Fall nicht anwendbar, sodass der Rentenbe-
trag nominal zu teilen sei (s. BGH vom 15.07.2020 
(XII ZB 363/19) und IACA-Kurzinformationen 2021, 
S. 13).

Nach Ansicht des OLG komme ein „Werteverzehr“ 
generell nicht in Betracht bei Versorgungssystemen, 
bei denen der Versorgungsanspruch in ein Stamm-
recht (z. B. Rente, Entgeltpunkte, Versorgungspunk-
te o. Ä.) umgewandelt sei, das Teilungsgegenstand 
sei. Denn in diesen Fällen bleibe das Stammrecht in 
seinem Bestand auch dann unveränderlich, wenn 
aus ihm Leistungen fließen (Gutdeutsch/Hoenes/
Norpoth, FamRZ 2012, 73). Dies gelte beispielswei-
se für Versorgungssysteme, bei denen die maßgebli-
che Bezugsgröße – wie hier – ein Rentenbetrag sei.
 
3.	 Gebot der gleichwertigen Teilhabe bei inter-

ner Teilung (§ 11 Abs. 1 VersAusglG)

Der Beschluss des OLG München vom 02.08.2024 
(26 UF 591/24 e) betrifft die Beschwerde eines be-
trieblichen Versorgungsträgers, der meinte, für die 
Bestimmung des Ehezeitanteils als Kapitalwert sei 
die Anwartschaft auf Hinterbliebenenversorgung 
nicht zu berücksichtigen. Das OLG wies die Be-
schwerde mit der Begründung zurück, dass die Hin-
terbliebenenversorgung ein Teil des Versorgungsver-
sprechens an den Arbeitnehmer sei. In dem versi-
cherungsmathematischen Barwertfaktor sei deshalb 
auch der Wert der Hinterbliebenenversorgung zu er-
fassen, und zwar mit der „Wahrscheinlichkeit der In-
anspruchnahme von Hinterbliebenenleistungen 
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wig vom 31.01.2025 (15 UF 197/24); siehe auch 
OLG Frankfurt vom 18.01.2022 (6 UF 338/17)). 

Nach anderer Ansicht ist § 18 Abs. 1 VersAusglG an-
wendbar. Besteuerungsunterschiede seien für die 
Frage der Gleichartigkeit nicht relevant, weil es sich 
bei der einkommensteuerlichen Behandlung um kei-
nen wertbildenden, das Anrecht prägenden Um-
stand handele (OLG Frankfurt vom 30.01.2025  
(4 UF 138/24); OLG Karlsruhe vom 17.12.2024  
(20 UF 47/24)). Das OLG Brandenburg führt in sei-
nem Beschluss vom 19.02.2025 (9 UF 166/24) au-
ßerdem an, dass trotz unterschiedlicher Art der Fi-
nanzierung beide Versorgungen aufgrund konkreter 
Vereinbarungen ein einheitliches Versorgungsniveau 
erreichen und die Betriebsrente nach einem im We-
sentlichen gleichartigen Versorgungspunktemodell 
errechnet wird.

Vergleichbare Fragen können sich auch für den Ver-
sorgungsausgleich sonstiger betrieblicher Anrechte 
stellen, z. B. wenn ein Anrecht aus einer rückge-
deckten Direktzusage oder einer rückgedeckten Un-
terstützungskasse, bei der sich die Höhe der Leis-
tungen aus der Rückdeckungsversicherung ergibt, 
einem Anrecht aus einer Pensionskasse oder aus ei-
ner Direktversicherung gegenübersteht.

b)	 Ermessensausübung des Gerichts

Das OLG Hamm stellt sich in seinem Beschluss 
vom 29.10.2024 (13 UF 134/24) gegen die Auffas-
sung des BGH, wonach für ein Absehen vom Versor-
gungsausgleich im Hinblick auf den Halbteilungs-
grundsatz eine besondere Rechtfertigung erforder-
lich sei (vgl. BGH vom 05.06.2024 – XII ZB 277/23). 
Stattdessen habe der Gesetzgeber bei der konkre-
ten Ausgestaltung des § 18 VersAusglG in Wahr-
nehmung seines ihm zustehenden Gestaltungsspiel-
raums den Halbteilungsgrundsatz relativiert. Deswe-
gen sei nicht das Absehen vom Wertausgleich bei 
geringfügiger Wertdifferenz, sondern die Durchfüh-
rung trotz Geringfügigkeit zu rechtfertigen. Erst in 
diesem Zusammenhang könne auf den Halbtei-
lungsgrundsatz Bezug genommen werden.

Die Ansicht des OLG Hamm entspricht der Konzep-
tion des § 18 VersAusglG als Sollvorschrift und dürf-
te dem Zwecke dieser Bestimmung eher entspre-
chen als die restriktive Haltung des BGH.

Wegen der Veränderungssperre des § 2a Abs. 1 BetrAVG 
(vormals § 2 Abs. 5 BetrAVG a. F.) ist die ratierlich zu 
kürzende fiktive Vollrente anhand der zum Zeitpunkt 
des vorzeitigen Ausscheidens geltenden Bemes-
sungsgrundlagen zu berechnen. Aufgrund dieses 
Festschreibeeffektes steht die Höhe der künftigen 
Altersrente aus gesetzlich unverfallbarer Anwart-
schaft bereits beim Ausscheiden fest. Damit ist inso-
weit das Anrecht ausgleichsreif und kann deshalb 
bereits bei der Scheidung ausgeglichen werden. Nur 
soweit eine etwaige vertragliche Unverfallbarkeitsre-
gelung zu einer höheren Leistung führt, als der ge-
setzliche Mindestanspruch, kommt ein späterer 
schuldrechtlicher Ausgleich in Betracht. Das Gleiche 
gilt für den Teil der gesetzlich unverfallbaren Anwart-
schaft, der sich aus einer Dynamisierung wegen des 
in § 2a Abs. 2 BetrAVG geregelten Verbots der Be-
nachteiligung ausgeschiedener Arbeitnehmer für 
Beschäftigungszeiten ab dem 01.01.2018 ergibt (sie-
he die Übergangsvorschrift des § 30g Abs. 1 BetrAVG). 
Auch dieser Teil kann erst nach Eintritt des Versor-
gungsfalls schuldrechtlich ausgeglichen werden.

5.	 Geringfügigkeit (§ 18 VersAusglG)

Nach § 18 Abs. 1 VersAusglG soll das Familienge-
richt beiderseitige Anrechte gleicher Art bei geringer 
Differenz ihrer Ausgleichswerte und nach § 18 Abs. 2 
VersAusglG einzelne Anrechte mit einem geringen 
Ausgleichswert nicht ausgleichen. Gering sind nach 
§ 18 Abs. 3 VersAusglG bei einem Rentenbetrag als 
maßgeblicher Bezugsgröße höchstens 1 %, in allen 
anderen Fällen höchstens 120 % der mtl. Bezugs-
größe nach § 18 SGB IV (2025: € 37,45 mtl. und  
€ 4.494,00).

a)	 Gleichartigkeit i. S. d. § 18 Abs. 1 VersAusglG 
trotz unterschiedlicher Finanzierung und Be-
steuerung

Gleichartige Anrechte i. S. d. § 18 Abs. 1 VersAusglG 
(und des § 10 Abs. 2 VersAusglG) sind nach den Ge-
setzesmaterialien solche, die sich in ihrer Struktur  
(z. B. Leistungsspektrum, Finanzierungsart) und 
Wertentwicklung (z. B. Anwartschafts- und Renten-
anpassungen) entsprechen. Eine Wertidentität ist 
nicht erforderlich (BT-Drucksache 16/10144, S. 55). 

Ein Teil der obergerichtlichen Rechtsprechung sieht 
Anrechte der Pflichtversicherung bei der VBL und 
solche bei den Zusatzversorgungskassen des kirch-
lichen Dienstes (EZVK) wegen der unterschiedlichen 
Finanzierung nach einem Umlageverfahren einer-
seits (VBL) und nach einem Kapitaldeckungsverfah-
ren andererseits und der daraus folgenden unter-
schiedlichen Besteuerung der Anwartschaften und 
Leistungen als nicht gleichartig an (so OLG Schles-

Nachdruck (auch auszugsweise) nur gestattet mit folgender Quellenangabe: IACA Kurzinformationen zur betrieblichen Altersversorgung Oktober 2025
Diese Kurzinformationen stehen auch unter www.iaca.de zum Download zur Verfügung.


